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Nr. 24/ 2009 ausgegeben am 02.10.2009 
 
 
2. Sitzung des Wirtschaftsausschusses 
am Mittwoch, dem 07.10.2009 um 18:00 Uhr 
Beratungsraum, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP   Thema  
1         Beginn der Sitzung 
1.1      Eröffnung der Sitzung und Feststellung der  
           Beschlussfähigkeit 
1.2      Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung 
           der Tagesordnung 
1.3      Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
           26.08.2009 
2         Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1      Verpflichtung sachkundiger Einwohner 
2.2.     Wirtschaftsfaktor Jugendkultur 

   Information zur derzeitigen Diskussion um Partys in  
   und um Merseburg 
   BE:  Herr Ullrich , Veranstalter "Airpark", Herr     
   Wenzel, Eigentümer "Kulturfabrik Merseburg" 

2.3     1.  Änderung der Marktordnung der Stadt Merseburg 
   BV DS-Nr. 89/09 

2.4 1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von  
          Markstandgebühren in der Stadt Merseburg 

   BV DS-Nr. 90/09 
2.5     Variantenuntersuchung Reisemobilstellplätze 

   MV DS-Nr. 85/09 
2.5 Informationen/Anfragen und Anregungen der  
          Ausschussmitglieder 
 
gez. M. Bernstein 
Ausschussvorsitzende 
 
2. Sitzung des Hauptausschuss 
am Donnerstag, dem 08.10.2009 um 17:00 Uhr 
Beratungsraum, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP  Thema  
1        Beginn der Sitzung 
1.1      Eröffnung der Sitzung und Feststellung der  
          Beschlussfähigkeit 
1.2      Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung  
           der Tagesordnung 
1.3      Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
          20.08.2009 
2        Beratungen in öffentlicher Sitzung 
 

 
2.1     Kommunaler Hochwasserschutz für das Stadtgebiet 
          Neumarkt-Werder 

   BV DS-Nr.88/09  
2.2 Unfall- und Emissionsminderung an der Kreuzung 
          Hallesche Straße/ Querfurter Straße durch einen  
          Kreisverkehr 

   MV DS-Nr. 61/09 
2.3      Ausschreibung Gaststätte Ratskeller  

   MV DS-Nr. 91/09  
2.3 Zusätzliche Rente für Angehörige der Freiwillige  
          Feuerwehr Merseburg 

   BV DS-Nr. 80/09 
2.5     Beratung zum Stellenplan 
2.6     Gründung eines Eigenbetriebes Kultur- und  
          Stadtmarketing 

   BV DS-Nr. 81/09 
2.7     Änderung der Hauptsatzung 

   MV DS-Nr. 87/09 
2.8      Informationen/Anfragen und Anregungen der  
           Ausschussmitglieder 
3         Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung 
3.1      Verkauf eines kommunalen Grundstückes mit  
           Bauverpflichtung, BV DS-Nr. 77/09 
3.2      Information zu Grundstücksangelegenheiten  
           Ständehaus/Parlamentsstuben 
3.3      Nachforderungen zum Ratskeller 

    BE: Information durch Herr Nemson 
 

gez. Bühligen 
Ausschussvorsitzender 
 
Beschluss 01/ 01 HA/ 09 
Stellenbesetzung Leiter des SG Hochbau/Technik 
 
Der HA hat beschlossen, Herrn Ulrich Kamm, auf Probe für 
zwei Jahre nach § 31 TVöD, ab 01.10.2009 einzustellen. 
Sollte Herr Kamm dieses Vertragsangebot nicht annehmen, so 
trifft der Hauptausschuss eine neue Entscheidung.     
 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des Hauptausschusses: 11 
davon anwesend:     11 
Ja-Stimmen:     8 
Nein-Stimmen:     3 
Stimmenthaltungen:    - 
 
Merseburg, den 21.08.2009 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister 
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Beschluss- Nr. 03/ SS BA/ 09 
Abschnittsbildung der Sixtistraße zur Veranlagung von 
Straßenausbaubeiträgen 
 
Der Bauausschuss hat für die Sixtistraße die Bildung eines 
selbstständigen Abschnittes zwischen der B 181 und der 
Kreuzung Sixtistraße/ Preußerstraße/ Brühl beschlossen. 
 
1. Zur Vorlage aller Unterlagen für die Begründung der  
Zulassung der Berufung ist vorsorglich für die Sixtistraße 
ein Abschnittsbildungsbeschluss zu fassen. 
2. Nach den einschlägigen Bestimmungen des Kommunal-
abgabegesetzes bilden die Herstellung sowie der Aus- und 
Umbau einer einheitlichen, selbständigen Anlage den 
Beitragstatbestand. Das Kommunalabgabegesetz sieht die 
Möglichkeit einer Abschnittsbildung vor. § 6 Abs. 4 KAG 
LSA: "Der Aufwand kann auch für Abschnitte einer Ein-
richtung, wenn diese selbständig in Anspruch genommen 
werden können, ermittelt werden." Für die Sixtistraße 
besteht die Möglichkeit, dass sich für einen unvoreingenom-
menen Betrachter die Abgrenzung der Anlage nicht eindeu-
tig darstellt. Die an der B 181 beginnende Straßenanlage 
kann den Eindruck erwecken, über den Kreuzungsbereich 
Brühl/ Sixtistraße hinaus in die Preußerstraße über zu gehen. 
Daher ist es erforderlich neben der bestehenden namentli-
chen Unterscheidung auch beitragsrechtlich eine eindeutige 
Trennung vorzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des Bauausschusses: 8 
davon anwesend:    8 
Ja-Stimmen:    8 
Nein-Stimmen:    -- 
Stimmenthaltungen:   -- 
 
Merseburg, den 26.08.2009 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister 
 
Übersicht der gefassten Beschlüsse der 2. Sitzung des 
Stadtrates am 03.09.2009 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Beschluss Nr. 06/02 SR/09 
Satzung über die Erhebung von einmaligen 
Straßenausbaubeiträgen im Gebiet der Stadt Merseburg 
♦ mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 07/02 SR/09 
1. Änderung der Entgeltordnung zur Benutzung des 
Ständehauses 
♦ mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 08/02 SR/09 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters OT Meuschau 
 
♦ einstimmig beschlossen 
 
 

 
Beschluss Nr. 09/02 SR/09 
Berufung von sachkundigen Einwohnern in die beratenden 
Ausschüsse des Stadtrates Merseburg 
♦ einstimmig beschlossen  
 
Beschluss Nr. 10/02 SR/09 
4. Änderung der Satzung des Stadtrates Merseburg über die 
Gewährung von Aufwandsentschädigungen und den Ersatz 
von Auslagen und Verdienstausfall für ehrenamtlich tätigt 
Einwohner 
♦ einstimmig beschlossen  
 
Beschluss Nr. 11/02 SR/09 
Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept der Stadt 
Merseburg 
♦ einstimmig beschlossen  
 
Beschluss Nr. 12/02 SR/09 
Außerplanmäßige Ausgabe für die Erarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Industriegebietes 
Merseburg Süd 
♦ mehrheitlich beschlossen  
 
gez.Bühligen         gez.Reckmann 
Oberbürgermeister        Vorsitzender des Stadtrates 
 
 
Beschluss – Nr. 07/ 02 SR/ 09 
1. Änderung der Entgeltordnung zur Benutzung des 
Ständehauses 
 
Der Stadtrat hat die als Anlage beigefügte 1. Änderung der 
Entgeltordnung zur Benutzung des Ständehauses Merseburg 
beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:   41 
davon anwesend:    37 
Ja-Stimmen:    29 
Nein-Stimmen:                                    1 
Stimmenthaltungen:         7  
 
Merseburg, den 04.09.2009 
gez.Bühligen               gez.Reckmann 
Oberbürgermeister                              Vorsitzender des Stadtrates 
 

1. Änderung der Entgeltordnung  
zur Benutzung des Ständehauses Merseburg 

 
Auf der Grundlage von §§ 6 und 44 Gemeindeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSA S. 238), 
beschließt der Stadtrat Merseburg nachfolgende 1. Änderungssatzung 
der Entgeltordnung zur Benutzung des Ständehauses vom 20.02.2009 
(Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Merseburg Nr. 08/2009 am 
06.04.2009): 

§ 1 
(2) Die Entgeltordnung zur Benutzung des Ständehauses wird wie 

folgt geändert: 
         Der § 6 Entgelte wird durch folgenden neuen Abs. 3 ergänzt: 

 „Bei der Durchführung einer Bewirtung wird zusätzlich zum 
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Benutzungsentgelt ein Bewirtungsentgelt entsprechend den 
aufgeführten Tarifsätzen erhoben (Anlage). Bezugsgröße ist die 
Grundfläche der gastronomisch genutzten und bewirteten Räume.  
Bei unterschiedlichen  Bewirtungen ist für die Bemessung des 
Bewirtungsentgelts je Nutzungstag die jeweils höchste Pauschale 
heranzuziehen.“ 
Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden neue Absätze 4 und 5. 
(1) Die als Anlage zur Entgeltordnung zur Benutzung des 

Ständehauses aufgeführten Tarifsätze werden wie folgt 
geändert: 
Die Tarifsätze werden durch folgenden neuen Buchstaben B 
ergänzt: 

        B  Bewirtungspauschale                       je Veranstaltung je Tag 

        bei ausschließlicher Getränkebewirtung                     0,20 €/m² 
        übrige Bewirtung                                                         0,60 €/m² 

Die bisherigen Buchstaben B und C werden neue Buchstaben 
C und D. 

§ 2 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, diese Satzung in der 
geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei 
Fehler im Wortlaut zu beseitigen. 
                                                    § 3 
Die Änderung der Gebührensatzung tritt am 01.10.2009 in Kraft. 
 
Merseburg, den  04.09.2009 
gez. Bühligen                                                             
Oberbürgermeister 
 
Beschluss – Nr. 08/ 02 SR/ 09 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters 
 
Der Stadtrat hat beschlossen: 
Die auf der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Meuschau 
am 01.07.2009 erfolgte Wahl von Herrn Gerd Seiffert zum 
Ortsbürgermeister wird bestätigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:   41 
davon anwesend:    37 
Ja-Stimmen:    37  
Nein-Stimmen:    -- 
Stimmenthaltungen:   -- 
 
Merseburg, den 04.09.2009 
gez. Bühligen              gez.Reckmann 
Oberbürgermeister              Vorsitzender des Stadtrates 
 
Beschluss – Nr. 09/ 02 SR/ 09 
Berufung von sachkundigen Einwohnern in die beratenden 
Ausschüsse des Stadtrates Merseburg 
 
Der Stadtrat bestätigt, gemäß den in der Anlage aufgeführten 
Vorschlägen der Fraktionen, die Berufung von sachkundigen 
Einwohnern in die beratenden Ausschüsse des Stadtrates. 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:    41 
davon anwesend:     38 
Ja-Stimmen:     38 
Nein-Stimmen:     -- 
Stimmenthaltungen:    -- 
 
Merseburg, den 04.09.2009 
gez. Bühligen    gez. Reckmann 
Oberbürgermeister    Vorsitzender des Stadtrates 
 

 
Anlage zur Beschluss-Nr.  09/02 SR/ 09           
 
CDU-Fraktion 
Name, Vorname 

                           
    
   Ausschuss 

Dr. Kliche, Horst    Wirtschaftsausschuss 
Hochstein, Christoph    Wirtschaftsausschuss 
Woop, Gertrud     Sozialausschuss 
Weber, Lorenz    Sozialausschuss 
Dr. Ramm, Peter    Kulturausschuss 
Schwarz, Axel    Kulturausschuss 
Dr. Günther, Christof    Bildungsausschuss 
Schnicke, Christine    Bildungsausschuss 
Meyer, Christina    Ordnungs- und Umweltausschuss 
Dr. Rieger, Wolfgang    Ordnungs- und Umweltausschuss 

 
Fraktion SPD/Bündnisgrüne 
Name, Vorname   Ausschuss 
Steinki, Hubertus    Wirtschaftsausschuss 
Lampert, Michael   Wirtschaftsausschuss 
Oberländer, Irina   Sozialausschuss 
Koch, Nina   Sozialausschuss 
Napierala, Sigrid   Kulturausschuss 
Köhler-Terz, Kai   Kulturausschuss 
Paatsch, Thomas   Bildungsausschuss 
Müller, Lutz   Bildungsausschuss 
Dr. Janich, Martin   Ordnungs- und Umweltausschuss 
Mälzer, Dirk   Ordnungs- und Umweltausschuss 

Fraktion DIE LINKE 
Name, Vorname  Ausschuss   
Schulz, Daniel  Wirtschaftsausschuss 
Hommel, Maritta  Sozialausschuss 
Bernhardt, Gerhard Kulturausschuss 
Rahmig, Klaus Bildungsausschuss 
Krems,  Sabine O Ordnungs- und Umweltausschuss 

 
STATT Partei 
Name, Vorname   Ausschuss 
Diestel, Stefan   Wirtschaftsausschuss 
Enke, Jürgen   Sozialausschuss 
Aulbach, Cathleen   Bildungsausschuss 
Umlauf, Jürgen   Ordnungs- und Umweltausschuss 

 
FDP-Fraktion 

Name,  Vorname Ausschuss 
Henze, Torsten  Kulturausschuss 

 
Beschluss – Nr. 10/ 02 SR/ 09 
4. Änderung der Satzung des Stadtrates Merseburg über die 
Gewährung von Aufwandsentschädigungen und den Ersatz von 
Auslagen und Verdienstausfall für ehrenamtlich tätige Einwohner   
 
Der Stadtrat hat die als Anlage beigefügte 4. Änderung der Satzung 
des Stadtrates Merseburg über die Gewährung von Aufwandsent-
schädigungen und den Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall  
für ehrenamtlich tätige Einwohner beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:   41 
davon anwesend:    38 
Ja-Stimmen:    38 
Nein-Stimmen:    -- 
Stimmenthaltungen:   -- 
Merseburg, den 04.09.2009 
gez. Bühligen    gez.Reckmann 
Oberbürgermeister    Vorsitzender des Stadtrates 
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4. Änderung der Satzung des Stadtrates Merseburg über 
die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und der 
Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall für ehrenamtlich 
tätige Einwohner 
 
Auf der Grundlage der §§ 6 Abs. 1 und 33 der Gemeindeordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 
(GVBl. LSA S.238 ff), unter Berücksichtigung des Runderlasses 
des Ministeriums des Inneren vom 17.12.2008 (MBl. LSA Nr. 47 
vom 29.12.2008, S. 874) und der §§ 6 und 7 der KomBesVO vom 
07.03.2002 (GVBl. LSA S.108) zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 08.03.2005 (GVBl. LSA S.120), beschließt der Stadtrat der 
Stadt Merseburg folgende 4. Änderung der Satzung: 

                                            

§ 1 
Die Satzung des Stadtrates Merseburg über die Gewährung von 
Aufwandsentschädigungen und den Ersatz von Auslagen und 
Verdienstausfall für ehrenamtlich tätige Einwohner (veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Merseburg Nr. 15/2001 am 29.06.2001), der                
1. Änderung der Satzung des Stadtrates Merseburg über die 
Gewährung von Aufwandsentschädigungen und den Ersatz von 
Auslagen und Verdienstausfall für ehrenamtlich tätige Einwohner 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Merseburg Nr. 16/2008 am 
19.06.2008), der 2. Änderung der Satzung des Stadtrates 
Merseburg über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen 
und den Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall für ehrenamtlich 
tätige Einwohner (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Merseburg 
Nr. 22/2008 am 24.10.2008) und der 3. Änderung der Satzung des 
Stadtrates Merseburg über die Gewährung von Aufwandsentschä-
digungen und den Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall für 
ehrenamtlich tätige Einwohner (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Merseburg Nr. 08/2009 am 06.04.2009) wird wie folgt 
geändert: 
Der § 3 Abs.1 Satz 2 erhält folgende Neufassung: 
 
„Die Mitglieder des Ortschaftsrates Beuna (Geiseltal) erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 19,00  EUR.“ 

 
§ 2 

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den nach Inkrafttreten 
dieser Satzung geltenden Wortlaut der Satzung mit neuem Datum 
bekannt zu machen und dabei Fehler im Wortlaut zu berichtigen. 
                                               

§ 3 
Diese 4. Änderungssatzung tritt Rückwirkend zum 01.07.2009 in 
Kraft. 
 
Merseburg, den 04.09.2009 

 

gez. Bühligen                                                                  
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 

 
Beschluss – Nr. 11/ 02 SR/ 09 
Einzelhandelsstandort und Zentrenkonzept der Stadt Merseburg 
 
Der Stadtrat hat die Aufnahme des Ortsteiles Beuna (Geiseltal) in  
das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept der Stadt Merseburg 
gemäß dessen Ergänzung in der Fassung Juni 2009 (Anlage)  
beschlossen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:   41 
davon anwesend:    38 
Ja-Stimmen:    38 
Nein-Stimmen:    -- 
Stimmenthaltungen:   -- 
 
Merseburg, 04.09.2009 
gez. Bühligen                  gez. Reckmann 
Oberbürgermeister                  Vorsitzender des Stadtrates 
 
 
Beschluss – Nr. 12/ 02 SR/09 
Außerplanmäßige Ausgabe für die Erarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Industriegebietes 
Merseburg Süd 
 
1. Der Stadtrat hat eine überplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung 
der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie in Höhe von 80.000,- € zur 
Entwicklung des Industriegebietes Merseburg-Süd beschlossen. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Finanzierung des Vorhabens 
in den Nachtragshaushalt darzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates:   41 
davon anwesend:    38 
Ja-Stimmen:    36 
Nein-Stimmen:    -- 
Stimmenthaltungen:   2 
 
 
Merseburg, den 04.09.2009 
 
gez. Bühligen    gez. Reckmann 
Oberbürgermeister    Vorsitzender des Stadtrates 
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